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Nanmens und in Vollmacht der vorgenannten Kl &ger (Anlage 1)
erheben wir hiermt gegen das Erzbistunm D 6zese Freiburg

KLAGE

und beantragen, wie folgt zu erkennen:

l. Der Bekl agten wird untersagt, sich ,christlich® zu
nennen.

Il1. D e Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

[11. Das Urteil ist in Ziff.Il vorlaufig vollstreckbar.

Begr idndung
| . Gegenstand des Verfahrens

Di e Kl ager verl angen,

dass di e Beklagte sich nicht |anger ,christlich® nennt. Sie
mag sich weiter katholisch nennen und sie mag weiter

ihre Mtglieder zwangsweise rekrutieren (im Wge der
Saugl i ngst auf e),

Kriege rechtfertigen,

ihr zu einem erheblichen Teil gewalttéatig erworbenes
Ver nbgen behal ten,

den Menschen mt einem strafenden Gott drohen,
zu I ntol eranz aufrufen,

frauenfeindlich sein und

Ti erquél erei billigen,

aber sie soll sich nicht ,christlich® nennen.
MIlionen von Menschen in aller WIlt sind Aussteiger aus den
institutionellen Kirchenkonzernen. Viele davon sind ehrlich



bemiht, so zu leben, we es Jesus von Nazareth gelehrt und
vorgel ebt hat. Sie haben erkannt, dass das, was die institu-
tionell en Kirchenkonzerne, insbesondere die katholische Kir-
che, lehrt und tut, nichts mt der Lehre des Jesus, des
Christus, zu tun hat.

Viele solcher freier Christen, die als Sauglinge ungefragt
von dieser Institution vereinnahnt worden waren, haben ver-
sucht, sich von dem Makel dieser unchristlichen O ganisation
zu befreien und die Léschung ihres Nanens aus dem Taufregis-
ter verlangt. Dies wird von der katholischen Kirche — ebenso
auch von der evangelisch-lutherischen Kirche - kategorisch
abgel ehnt mt der Behauptung, es handle sich bei der Taufe um
ei nen Vorgang, der nicht rickgangi g zu machen sei.

Der katholische Kardinal Antonio Maria Rouco erklarte im ka-
t hol i schen Nachri chtendi enst KATH NET am 13. Juli 2004, die
Taufe gelte fdr imrer und ewig, ,es ist ein Teil wunserer
DNS* .

Di ese Aussage verdeutlicht anschaulich die Haltung der katho-
lischen Kirche, we sie auch in den katholischen Lehr- Aussa-
gen festgeschrieben ist.

Christus sprach, und so steht es urspringlich auch in den Bi-
beln der Kirche: “Erst lehret, und dann taufet“. Die Kirche
hat dagegen die Zwangstaufe von Sauglingen eingefihrt und
halt diese Ubung bis heute aufrecht. Diese Manipulation un-
mindi ger Kinder, mt der Vereinnahnmung fidr eine Institution
far alle Ewigkeit, mt den bekannten verheerenden seelischen
Fol gen wi e ekkl esi ogene Neurosen oder noch schlimer, |ebens-
| anger Traumatisierung durch Kinderschanderverbrecher, ist
zutiefst wunchristlich und eine Verhdhnung des Jesus, des
Chri st us.

Die Weigerung der Kirche, ihren Anspruch auf die Aussteiger
auf zugeben und sie aus ihren verei nnahnenden Fesseln zu ent-



| assen, hat freie Christen, die weltweit dem Christus der
Ber gpredi gt nachfol gen, zu denen sich die Kl ager zahlen, ver-
anl asst, sich noch intensiver mt dem Katholizisnmus zu befas-
sen. Di e dabei zutage getretene erstaunliche Fiulle von Tatsa-
chen beweist, dass die katholische Kirche dem Pradikat
.christlich® nicht nur mt ihrer Zwangstaufe, sondern mt ih-
rer gesanten Lehre und ihrer gesanten GCeschichte Hohn
spricht.

Di e Kl ager haben deshal b die 27 Bi schéfe der katholischen Di-
0zesen am 19.8.2009 aufgefordert, sich nicht nehr ,christ-
lich® zu nennen und dies gegeniber den Kl&agern bis zum
20. 9. 2009 schriftlich zuzusagen.

In den vergangenen 30 Jahren hat der Christus-Cottesgei st
durch das Propheti sche Wrt den Fuhrern der katholischen In-
stitution w ederholt einen Dial og angeboten. Die Priesternmin-
ner haben alle Seine Wrte in den Wnd geschlagen und |hn
keiner Antwort fidr wirdig befunden. Und genau so haben die
Bi schofe dieses Mal reagiert und damt die Klager gezwungen,
gerichtliche Hlfe in Anspruch zu nehnen. Die Kl ager tun dies
im vorliegenden Fall gegeniber der D 6zese des Vorsitzenden
der Deut schen Bi schof skonferenz.

Die G unde fur ihr Begehren haben die Klager in ihrem Auffor-
derungsschrei ben vom 19. 8. 2009 fol gendernmalRen zum Ausdruck
gebr acht :

Hort, ihr Bischofe!
Das Spiel ist aus!

Hort auf, euch ,christlich* zu nennen!



Jahrhundertelang hat der Kirchenkonzern, dem Sie alle vorstehen, die Menschen
an der Nase herumgefihrt und fir dumm verkauft, um das Volk religiés zu unterjo-
chen und weiter aussaugen zu kénnen, indem es weiter brav seine Kirchensteuern
zahlt.

Doch es wird mehr und mehr offenbar: Die Institution, der Sie vorstehen, hat zwar
den Namen des Jesus, des Christus, im Munde gefuhrt — so, als ob sie rechtma-
Big Sein Erbe angetreten hatte. Doch in Wirklichkeit haben Sie Sein Erbe mit Fu-
Ren getreten, haben Sie Ihn durch lhre Lehre — und mehr noch durch Ihre Taten —
am laufenden Band verhoéhnt und verspottet und tun es noch heute. Taglich na-
geln Sie Jesus, den Christus, erneut ans Kreuz, weil Sie das Gegenteil dessen
tun, was Er wollte. Und dann schleppen Sie Ihn, der doch auferstanden ist, als to-
ten Mann am Kreuz im Triumphzug durch die Stral3en wie eine Trophé&e, die Sie
zur Strecke gebracht haben.

Was betreibt die von lhnen vertretene Institution dann anderes als geistige Erb-
schleicherei, Falschmiinzerei und geistigen Etikettenschwindel? Und Heuchelei
dazu, denn Sie schmicken sich mit einem Namen, der lhnen nicht zusteht, well
Sie die tatsachliche Lehre und das ethisch-moralische Vorbild des Jesus von Na-
zareth offensichtlich verraten haben. Sonst ware die Vergangenheit Ihrer Instituti-
on nicht randvoll mit Blut und Verbrechen. Und sonst wiirden Sie sich wenigstens
heute so verhalten, wie der Nazarener es vorlebte.

Doch davon kann keine Rede sein, wie wir gleich noch darlegen werden (siehe die
Dokumentation im Anhang).

Jesus hat gelehrt: ,Erst lehret, und dann taufet.” Damit lasst Er jedem den freien
Willen. Sie dagegen fangen Sauglinge ein, impfen ihnen vom friihesten Kindesal-
ter an Schuldkomplexe ein, drohen mit Héllenstrafen und der ewigen Verdammnis
und erpressen dadurch Gehorsam und Kirchensteuern. Viele seelische Krankhei-
ten wie z.B. ekklesiogene Neurosen und Abartigkeiten wie Padophilie sind nicht
selten die Folgen. Jede andere Organisation ware deshalb als totalitare Organisa-
tion wegen Missachtung der Verfassung und Verletzung der Menschenrechte
langst verboten worden.

Was sagte Jesus, als Er die Handler lebender Opfertiere aus dem Tempel zu Je-
rusalem trieb? ,Mein Haus soll ein Haus des Gebetes fiur alle Volker sein! Ihr aber
habt daraus eine Rauberhdhle gemacht!* (Mk 11,17)



Keine Angst: Wir wollen Sie keineswegs aus Ihren prunkvollen Héhlen und Palas-
ten vertreiben. Sie kdnnen ruhig dort bleiben und glauben, was Sie wollen — denn
kein Glaube ist beweisbar. Sie kénnen sich auch weiter von denen bezahlen las-
sen, die Ihre aus dem Heidentum stammenden Zeremonien und Rituale gut fin-
den, die weiterhin die Knochen Verstorbener und die Statuen angeblicher ,Heili-
ger” verehren wollen.

Nennen Sie sich katholisch, das macht lhnen niemand streitig!
Wir wollen nur eins: Nennen Sie sich nicht langer , christlich*!

Denn der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und das, was Sie Uber
Jahrhunderte bis heute aus der urspriinglichen, reinen Lehre des Nazareners ge-
macht haben, das verursacht bei denen, die Jesus, den Christus, und Seine Leh-
re, die Bergpredigt, in ihrem Leben ernst nehmen, um sie Schritt fir Schritt umzu-
setzen, blanke Empdrung.

Es ist genug! Denn, ja: Es gibt sie noch, die Nachfolger des Jesus, des Christus,
die ihr Gehirn noch nicht von Litaneien und frommen Spriichen haben vernebeln
lassen, die noch zwei und zwei zusammenzahlen und in ihrem Herzen Gut von
BoOse unterscheiden kénnen, so, wie es der Nazarener uns gelehrt hat. Die noch
mit klarem Kopf erfassen kénnen, was der groRe Menschheitslehrer Jesus, der
Christus, meinte, als Er sagte: ,H&auft euch keine Schéatze an, die Motten und Rost
fressen!* \Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen!* |Erst leh-
ret, und dann taufet!" ,Wer einen von diesen kleinen Kindern, die an mich glauben,
zum Bosen verfuhrt, fur den wéare es besser, wenn er mit einem Muhlstein um den
Hals ins Meer geworfen wirde.” ,Lasst euch nicht Vater nennen!* ,Nur einer ist
heilig, euer Vater im Himmel."

Sind diese Satze denn so schwer zu verstehen? Und doch hat es lhre Institution
fertiggebracht, ausgerechnet im Namen des Jesus, des Christus, gegen jeden ein-
zelnen dieser wenigen hier aufgefuhrten Satze zu verstof3en und unendliches
Leid, Meere von Tranen und Blut, tber die Menschheit zu bringen — und sich dann
dafur auch noch bezahlen zu lassen! Von dieser verbrecherischen Vergangenheit
hat sich die Kirche bis heute nicht wirklich distanziert. Obwohl Karlheinz Deschner,
einer der bedeutendsten kritischen Geister unserer Tage, nach jahrzehntelangem
Studium der Kirchengeschichte zu dem Schluss kommt:

"Nach intensiver Beschéaftigung mit der Geschichte des Christentums kenne ich in
Antike, Mittelalter und Neuzeit, einschlie8lich und besonders des 20. Jahrhun-
derts, keine Organisation der Welt, die zugleich so lange, so fortgesetzt und so



scheul3lich mit Verbrechen belastet ist wie die christliche Kirche, ganz besonders
die romisch-katholische Kirche." (Die beleidigte Kirche, S. 42 f.)

Es ist genug! Es ist an der Zeit, dass der Name des Jesus, des Christus, des
groRten Gottespropheten aller Zeiten, endlich rehabilitiert wird, der am
Kreuz unser Erloéser wurde, der auferstanden ist und im Geiste wieder-
kommt, der aber von IThnen immer noch am Kreuz festgehalten wird.

Trotz aller Verfolgungen durch die Geschichte hindurch, trotz Inquisition und Aus-
rottung aller ,Ketzerbewegungen®, trotz auch der ,modernen® Inquisition unserer
Tage — wir sind wieder da! Wir sind angetreten, Jesus, den Christus, zu rehabilitie-
ren. Wir sind freie Christen, die in den Ful3spuren des Freiheitsdenkers Jesus von
Nazareth gehen. Die Seine Bergpredigt nicht fir eine Utopie halten, sondern fir
die einzig realistische Chance, die der Menschheit heute noch bleibt. Und weil uns
Jesus, der Christus, am Herzen liegt, weil Er unser himmlischer Freund und unser
gottlicher Bruder, der Erloser aller Menschen und Seelen ist, nehmen wir es nicht
langer hin, dass Sein Name sténdig von lhnen und lhrer institutionellen Kirchen-
lehre flr etwas ganz anderes missbraucht wird. Deshalb:

® Geniel3en Sie ruhig weiter Ihr Milliardenvermoégen, horten Sie weiter lhre Aktien,
Fondsbeteiligungen und Immobilien lhres Kirchenkonzerns, wahrend mehr als
eine Milliarde Menschen hungern — aber nennen Sie sich dann bitte nicht langer
zchristlich®!

® | assen Sie sich weiter jedes Jahr mit Milliardenzahlungen des Steuerzahlers
masten, mit staatlichen Subventionen fir alles und jedes, Ihre Bischofsgehalter
mit inbegriffen, wahrend Millionen im Volk arbeitslos sind und unter Armut lei-
den, solange nur der Steuerzahler es duldet und die Ihnen hérigen Lemminge in
der Regierung es zulassen — aber nennen Sie sich dann nicht langer
xchristlich®!

® Verbreiten Sie ruhig weiter das ,Sozial-Méarchen*, dass das deutsche Sozialsys-
tem zusammenbrechen wirde, wenn es die Kirche nicht gabe, obwohl doch
samtliche offentlichen kirchlichen Sozialeinrichtungen zu fast 100 Prozent vom
Staat und von den jeweiligen Nutzern bezahlt werden. Aber nennen Sie sich
dann nicht ,christlich* — denn dazu wirde gehéren, das achte Gebot einzuhal-
ten.



Rechtfertigen Sie weiter Kriege und Kriegseinsatze und machen Sie womdglich
den neuen Soldatenwitwen auch noch weis, dass es Gottes Wille sei, ,Deutsch-
land am Hindukusch zu verteidigen“ — aber nennen Sie sich nicht ,christlich®!

Impfen Sie weiter den Glaubigen ein, es gebe eine ,ewige Hdlle* und einen
,Strafenden Gott", stirzen Sie sie dadurch in seelische Note und entfremden
Sie sie von unserem himmlischen Vater, der einzig Liebe ist — aber nennen Sie
sich dann ,katholisch®, doch nicht langer,christlich*!

Behaupten Sie ruhig weiter in lhren Dogmensammlungen, ,niemand auf3erhalb
der katholischen Kirche, weder Heide noch Jude noch Unglaubiger kbnne des
ewigen Lebens teilhaftig werden, sondern verfalle ,dem ewigen Feuer, ... das
dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist“ (Neuner/Roos, Randnummer 381).
Das ist Ihr Umgang und |hre katholische Drohgebarde, aber nicht christlich.

Diskriminieren Sie weiter die Frauen, solange diese es sich gefallen lassen —
aber nennen Sie sich nicht langer ,christlich®!

Decken Sie weiter die Kinderschander in den Reihen lhrer Kleriker, versetzen
Sie sie von einer Pfarrstelle in die nachste, so lange, bis endlich einmal ganze
Dorfer und Stadte aus der Kirche austreten werden, weil sie die Nase voll ha-
ben und das nicht lAnger mit ansehen wollen — aber nennen Sie sich bitte nicht
langer ,,christlich®!

Geben Sie sich ruhig weiter damit zufrieden, dass viele ohne Ethik, ohne Moral,
ohne Anstand, ohne Stil und ohne Benehmen als Mitglieder Ihrer Kirche in der
Gesellschaft ihr Unwesen treiben — aber lassen Sie es nicht zu, dass diese sich
dann ,christlich“ nennen!

Treten Sie weiter die Lehre des Tatglaubens mit Fufl3en, die uns Jesus, der
Christus, brachte (,Wer diese Meine Lehre hort und tut sie, der ist ein kluger
Mann ..."); verkiinden Sie weiter Ihr heidnisches Dogmengebaude, Ihre Sakra-
mente und Rituale. Nennen Sie sich weiter ,katholisch®, das macht Ihnen nie-
mand streitig. Aber nennen Sie sich dann nicht ,christlich*!

Billigen Sie weiter die bestialischen Grausamkeiten gegen die Tiere, die heute
in Tierversuchslabors und in der Massentierhaltung veribt werden — aber nen-
nen Sie sich dann nicht langer ,christlich®. Denn Jesus von Nazareth war ein
Freund der Tiere.



Es ist mehr als genug! Wir machen lIhnen lhren Glauben nicht streitig! Aber
wir fordern Sie auf, die Bezeichnung , christlich® nicht langer zu verwenden.
Sollten Sie uns dies nicht bis zum 20.9.2009 zusagen, werden wir gegen die-
se Namensanmal3ung die Gerichte anrufen, um Christus zu rehabilitieren.

Da es sich um eine Angelegenheit von 6ffentlichem Interesse handelt, werden wir
uns erlauben, die Offentlichkeit zu informieren.

Den Sachvortrag di eser Abmahnung machen wir hiermt zum Ce-
genstand des vorliegenden Verfahrens, ebenso wie die der Ab-
mahnung bei gef tigt e Dokunent ation, die fol genden Wrtlaut hat:

Dokumentation

Die katholische Kirche soll sich nicht langer , christlich® nennen!

Was wirde Jesus von Nazareth sagen, wenn Er heute wieder auf die Erde
kame und sahe, was die Kirche aus Seinem Lebenswerk gemacht hat?

Der Vatikan — der gro3te Kriegstreiber

Jesus, der Christus, hat die Feindesliebe gelehrt und die Gewaltlosigkeit:
» Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen®.

Der Papst in Rom aber hat als absoluter Monarch des Kirchenstaats haufig
selbst Kriege gefuhrt und sich an Burgerkriegen beteiligt. Die Papste haben im-
mer wieder Kriege angezettelt und unterstitzt, ja ganze Volker zum Krieg ge-
geneinander aufgehetzt — so die Byzantiner gegen die Ostgoten, die Franken
gegen die Langobarden, die Normannen gegen die Staufer und umgekehrt.

Der Vatikan heizte im 17. Jahrhundert den 30-jahrigen Krieg in Deutschland an,
und 1914 hetzte der vatikanische Botschafter in Wien die Habsburger gegen die
Serben in den Ersten Weltkrieg.

Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg lie? Papst Pius XII. Hitler wissen, er werde sich
.Jeder Verdammung Deutschlands enthalten, wenn es Polen bekriege.” (Desch-
ner, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte, Band 2, S. 41) Katholische Feldgeistliche
schickten immer auf beiden Seiten der Fronten die Soldaten mit ,Gottes Segen*
in die Schlachten. Der Vatikan unterstutzte samtliche faschistischen und rechts-
gerichteten Diktatoren in Europa und Lateinamerika. Der katholische Kardinal
Frings forderte nach dem Zweiten Weltkrieg als erster die Wiederaufristung der
Bundesrepublik.



Katholische Geistliche waren mal3geblich beteiligt am Voélkermord der kroati-
schen Faschisten an den orthodoxen Serben 1941-1943, an den blutigen Sau-
berungen in Argentinien 1976-1983 und am Vdlkermord der Hutus an den Tut-
sis in Ruanda 1994.

Fuhrende Jesuiten rechtfertigten sogar die Bereitstellung von Atomwaffen und
nahmen damit die Vernichtung ganzer Volker billigend in Kauf.

Papst Johannes Paul Il. sagte wahrend des Golfkriegs 1991: ,Wir sind keine
Pazifisten“. Und 1995 rief er zu einem ,gerechten Krieg“ in Bosnien auf. Und
der jetzige Papst lehnte als Kardinal Ratzinger, wenige Monate vor seiner Wabhl,
Pazifismus als ,unchristlich* ab. Also lehnt er Christus ab!

Der Vatikan rechtfertigt bis heute in seinem Katechismus auch die Todesstrafe.

Intoleranz statt Nachstenliebe

Jesus hat alle Menschen zur Bruderlichkeit aufgerufen und ihren freien
Willen respektiert.

Die Kirche aber hat Andersdenkende immer wieder blutig verfolgt. Von den
Markioniten Uber die Katharer und Bogumilen bis hin zu Waldensern und Tau-
fern hat sie alle Bewegungen ausgerottet, die an das urspringliche Christentum
anknupften. Sie hat mit ihren Hetzparolen Judenpogrome zu verantworten, die
Inquisition eingefuhrt und den Hexenwahn entfacht. Sie hat die kirchliche Lehre
mit Feuer und Schwert verbreitet und dadurch den Volkermord an den Indios
und die Auspliinderung eines ganzen Kontinents auf dem Gewissen. Auch heu-
te verfolgt der Vatikan religiose Minderheiten.

Der Reichtum der Kirche ist Blutgeld

Jesus lebte einfach und lehrte, der Mensch solle , keine Schatze anhé&ufen,
die Motten und Rost fressen®.

Die Kirche hat Uber viele Jahrhunderte immensen Reichtum angehauft, indem
sie die Bevolkerung ausplinderte, erbarmungslos den Kirchenzehnten eintrei-
ben lie3, sich an den Opfern der Inquisition und der Hexenbrénde bereicherte,
Urkunden féalschte, Erbschleicherei betrieb und sich Steuerbefreiungen und
staatliche Subventionen sicherte, die in vielen Landern bis heute gultig sind.
Was die Kirche an ,Gutem” in der Welt tut, das finanziert sie nicht mit ihrem ge-
waltigen Vermdgen, sondern mit den Spenden der Glaubigen und mit den Sub-
ventionen des Staates.



Diese Subventionen belaufen sich — Kirchensteuer und staatliche Subventionen
fur offentlich-soziale Einrichtungen der Kirchen nicht eingerechnet — in Deutsch-
land auf mindestens 14 Milliarden Euro im Jahr an direkten Subventionen und
an Steuerbefreiungen. Auch die Gehalter der Bischofe samt ,Hofstaat” werden
vom Staat bezahlt, in diesem Fall von den jeweiligen Bundeslandern.

Papst und Kirche — Verkiinder des Bésen

Jesus lehrte den Gott der Liebe, der alle Seine Kinder gleich liebt und al-
les unternimmt, um sie wieder bei Sich zu haben. Eine ewige Hdlle lehrte
Er nicht. Er lehrte auch keine Sauglingstaufe, sondern sprach: ,Erst leh-
ret, und dann taufet.”

Die Kirche jedoch hat die Zwangstaufe von Sauglingen eingefuhrt und halt sie
bis heute aufrecht. Ein Saugling hat keine Moglichkeit, sich dagegen zu wehren.
Das ist gegen Jesus von Nazareth; es ist eine Manipulation, eine seelische
Einengung wehrloser Kinder durch die Eltern im Auftrag der Kirche.

Doch damit nicht genug: Die Kirche verbreitet bis heute die heidnische Vorstel-
lung eines strafenden Gottes, der jene Menschen, die nicht der Priesterkaste
folgen, mit der ewigen Verdammnis bestraft. Dadurch versetzt sie bis heute un-
gezahlte Menschen in Furcht und Schrecken, untergrabt ihre seelische Gesund-
heit und entfremdet sie von Gott. Dies ist eine Stinde wider den Heiligen Geist.
Aus all diesen seelischen Belastungen, die die Kirche den Menschen auferlegt,
entstehen viele seelische Krankheiten, u.a. so genannte ekklesiogene Neuro-
sen. Da so viele Menschen davon betroffen sind, versteht man den Zustand un-
serer Welt.

Die Schuldkomplex-Produktion der sexualfeindlichen Kirche

Die Kirche ladt den Menschen ungeheure Schuldkomplexe auf, indem sie ihnen
immer wieder mit Schuld und ewiger Verdammnis droht. Dann erdreistet sie
sich, zu behaupten, sie kdnne durch ihre Priester diese Sinden vergeben, die
sie jedoch gar nicht vergeben konnen. (Die Bibel wurde hier bewusst manipu-
liert: In Wirklichkeit sollen sich die Menschen gegenseitig ihre Stinden vergeben
— im Vaterunser steht es noch richtig: , ... wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern*.)

Es wird der Eindruck vermittelt: ,lhr seid alle Stinder und kommt womaglich in
die Holle, es sei denn, ihr unterwerft euch unseren Zeremonien® — das ist seeli-



sche Erpressung. Wenn das der Staat oder ein Verein machen wirde, dann
wurde man sofort eingreifen und sagen: Das ist Seelenterror.

Auch die Sexualfeindlichkeit der Kirche fuhrt zu erheblichen Problemen in der
Gesellschaft, vor allem bei Priestern. Der Zwangszdlibat hat keinerlei biblische
Grundlage, ist also eine rein kirchliche Tradition und zudem ein unnaturlicher
Zustand, ein Ausdruck der Sexualfeindlichkeit der Kirche. Er geht oft mit Pado-
philie und den daraus resultierenden schrecklichen Verbrechen einher.

Kinder und Jugendliche werden zu Sklaven padophiler Priester

Trotz aller Beteuerungen und Schaufensterreden werden Sexualverbrechen in
den Reihen der Kleriker noch immer nicht rigoros aufgeklart. Immer wieder wer-
den Kinder und Jugendliche zu Sklaven p&dophiler Priester. Jahrzehntelang
wurden padophile Priester gedeckt und von einer Pfarrei in die nachste ver-
setzt. Auch dies ist eine Sunde wider den heiligen Geist, weil sie junge Men-
schen nicht nur seelisch traumatisiert zurticklasst, sondern sie auch noch von
Gott entfremdet. Die ungezahlten Heimkinder, die in katholischen Einrichtungen
misshandelt, missbraucht und zur Zwangsarbeit gezwungen wurden, haben bis
heute keine Entschadigung erhalten.

Der falsche , Heilige Vater® in Rom

Jesus war ein einfacher, bescheidener Mensch, der in allem Gott die Ehre
gab.

Seine angeblichen Nachfolger umgaben sich zu allen Zeiten mit allem nur er-
denklichen Prunk, fir den das Volk bluten musste. Sie pflegen den Personen-
kult und lassen sich als ,Heiliger Vater* verehren, obwohl Jesus sagte: ,Lasst
euch nicht Vater nennen®, und: ,Nur einer ist heilig, euer Vater im Himmel“. Wir
sprechen diesen Vater im Vaterunser schlicht als ,Vater* an, Seinen angebli-
chen Stellvertreter auf Erden sollen wir jedoch mit ,Eure Heiligkeit* anreden. Ist
der in heidnische Gewander gekleidete Oberpriester der Romkirche etwa mehr
als Gott?

Jesus wollte keine Priesterkaste




Jesus setze keine Priester ein und errichtete auch keine Kirche. Er brach-
te den Menschen die innere Religion des Herzens nahe, denn: ,Das Reich
Gottes ist inwendig in euch!®

Die Kirche jedoch machte aus den positiven Anséatzen des frihen Christentums
das glatte Gegenteil von dem, was Jesus wollte: eine hierarchisch aufgebaute
Priesterkirche mit Ritualen, GefaRen, Gewandern und Brauchen, die nachweis-
lich alle aus dem Heidentum stammen. Die Kirche band und bindet die Men-
schen an aul3ere heidnische Rituale wie Heiligenverehrung, Wallfahrten, die ri-
tuelle Messfeier, Weihwasser, sakramentale Zeremonien und halt sie damit in
einer veraulerlichten Religion gefangen.

Die frauen- und kinderfeindliche Kirche

Jesus setzte sich immer fir die Frauen und deren Gleichberechtigung ein.
Die Kirche jedoch unterdrtickt seit ihrer Entstehung die Frauen und stempelt sie
zu Menschen zweiter Klasse ab, liel3 sie in den Hexenverfolgungen mit ausge-
suchten Foltermethoden qualen und grausam hinrichten. Uneheliche Kinder von
Priestern wurden zu Kirchensklaven gemacht. Bis heute sind Frauen in der Kir-
che nicht gleichberechtigt. Kinder, die aus der Liaison mit Priestern entstehen,
werden ihren Vatern entfremdet und mit geringen Alimenten abgespeist.

Der Verrat an den Tieren

Jesus liebte die Tiere. Als Er in der Wiste fastete, ndherten sie sich Ihm
und freundeten sich mit Ihm an. Die ersten Christen lebten Gberwiegend
vegetarisch und schlossen neben Soldaten auch Jager aus ihren Gemein-
den aus.

Die Kirche spricht den Tieren bis heute die Seele ab und rechtfertigt bis heute
die milliardenfache Misshandlung und Quaélerei von Tieren in Tierversuchen,
Massentierhaltung und Jagd. Die durch die kirchliche Lehre grundgelegte
Gleichgultigkeit, ja Verachtung gegentiber der Natur und den Tieren hat erhebli-
chen Anteil an der heutigen grenzenlosen, brutalen Ausbeutung der Natur auf
der ganzen Erde. Letztlich hat auch die Klimakatastrophe hier ihre Wurzeln.

Trotz all dieser klaren Widersprtiche
bezeichnet sich die Kirche nach wie vor als ,christlich®.
Dies ist ein Skandal, den wir nicht langer hinnehmen wollen.



Schluss mit dem kirchlichen Etikettenschwindel!

Wir sind freie Christen, die fir den Christus der Bergpredigt eintreten. Wir flihlen
uns Christus verbunden und verpflichtet, der als Jesus von Nazareth unter uns
lebte. Niemand muss die urspriingliche Lehre des Nazareners zur Richtschnur sei-
nes Lebens machen. Doch wer sich ,christlich” nennt, der sollte nicht bestandig
das Gegenteil dessen tun, was Jesus, der grol3e Freiheitslehrer, wollte und lehrte.

Stellen wir uns vor: Einer unserer Vorfahren hat ein einmaliges Produkt von
hochster Qualitat entwickelt und auf den Markt gebracht. Dieses Produkt genoss
zunachst groRes Ansehen unter den Verbrauchern und war hoch geschatzt. Doch
dann kam ein Produktpirat und stellte unter dem Namen unseres Vorfahren ein
minderwertiges Produkt her, das nur denselben Namen tragt, aber wertlos ist, ja
nach kurzem Gebrauch den Menschen sogar schadet. Wie wirden wir reagieren?

Wirden wir einfach zuschauen — oder wirden wir versuchen, unsere Mit-
menschen auf den Betrug, auf die Produktpiraterie und den Etikettenschwindel
hinzuweisen und sie zu warnen?

Der Dokunentation ist ein Quellenverzeichnis beigeflgt, aus
dem sich alle dargel egten und weitergehenden Tat sachen bewei -
sen | assen:

Quellen:

Karlheinz Deschner, Kriminalgeschichte des Christentums (bisher neun Bande)
Karlheinz Deschner, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte, auch:

Die Politik der Papste im 20. Jahrhundert

Karlheinz Deschner, Opus Diaboli

Horst Herrmann, Kirchenfiirsten

Horst Herrmann, Passion der Grausamkeit

J.R. Grigulevic, Ketzer-Hexen-Inquisitoren

Hubertus Mynarek, Die neue Inquisition

Hubertus Mynarek, Herren und Knechte der Kirche

Matthias Holzbauer, Der Steinadler und sein Schwefelgeruch
Matthias Holzbauer, Verfolgte Gottsucher

Matthias Holzbauer und Gert Hetzel, Des Satans alte Kleider

Peter de Rosa, Gottes erste Diener

Curzio Maltese, Scheinheilige Geschafte — die Finanzen des Vatikans
Carsten Frerk, Finanzen und Vermdgen der Kirche



Vladimir Dedijer, Jasenovac — das jugoslawische Auschwitz und der Vatikan

Wer sitzt auf dem Stuhl Petri?, Band 1-3, Verlag Das Wort

Wynfrith Noll, Wenn Frommsein krank macht

Ernst Klee, ,Die SA Jesu Christi*

Neuner und Roos, Der Glaube der Kirche

Carl Anders Skriver, Der Verrat der Kirchen an den Tieren

Elinor Burket und Frank Bruni, Das Buch der Schande — Kinder und sexueller Missbrauch in der
katholischen Kirche

Un es noch einmal zu w ederholen, die Kl ager nmachen der Kka-
tholischen Kirche ihren Katholizisnmus oder den Namen katho-
lisch nicht streitig. Es geht darum dass sie sich nicht mehr
.,christlich® nennt.

Die Klager hatten vielleicht gar keine Veranl assung gehabt,
sich ndher mt der unchristlichen Lehre und den Taten des Ka-
tholizisnus zu befassen, wenn sie nicht durch die ungeheuer-
I i che Vereinnahnung ihrer Person aufgrund der Taufe und der
kat egori schen Wi gerung der Kirche, zwangsgetaufte Sauglinge
aus i hren Fangen zu entl assen, dazu gezwungen worden waren.

Di e Bezeichnung als christlich imZusammenhang mt der kat ho-
lischen Kirche ist ein dreister Etikettenschw ndel. Unzahlige
Menschen wurden und werden durch diese arglistige Tauschung
hinters Licht gefuhrt Uber die wahren Lehren und Beweggrinde
des Katholizisnus. Das gilt auch fir die arglosen Eltern der
Kl ager, die ihre Kinder im Vertrauen auf eine Erziehung im
Geiste des Jesus, des Christus, der Kirche anvertrauten. D e
Kl ager und alle die, die den Wllen Gottes tun, wehren sich
dagegen, dass fur diese arglistige Verei nnahmung und die Wi -
gerung, diese riuckgangig zu machen, der Nanme Christus m ss-
braucht wrd.

Imwi rtschaftlichen Bereich, dem der katholische Konzern auf-
grund seines uUbergroRRen MIIiardenvernigens von Rechts wegen
zuzurechnen ist, lasst man zum Beispiel auch nicht zu, dass
ein Unternehnen GCetranke, die Al kohol enthalten, unter dem
Eti kett ,gut fdar die Gesundheit”, oder ,alkoholfrei® ver-



treibt. Man geht dagegen wegen Etikettenschw ndel vor, wegen
der Gefahr fir die Menschen wire es sogar ein Fall fir den
St aat sanwal t .

Und wenn ei ner sagen wirde, die katholische Kirche existiert
schon lange — sie nmuss also von Gott sein, dann misste nan
i hm antworten: Wenn so etwas w e viele Machenschaften der
Kirche so | ange existiert, nuss es vom Satan sein, denn alle,
die ein wahres Christentum anstrebten, ob Propheten, erleuch-
tete Minner wund Frauen, wurchristliche GCeneinschaften und
ni cht zul etzt Jesus, der Christus, wurden von den kirchlichen
Macht habern verfal scht, verleundet, diskrimniert, mt Ruf-
nord geschéadi gt und viele von i hnen auch ungebracht. Das sind
i hre Werke — bis zum heuti gen Tag.

Die Bischofe der katholischen Kirche haben kein Recht, fur
oder im Nanen des Jesus, des Christus, aufzutreten. Sie sind
ei ngeset zt vom Papst und di esem zu Gehorsam verpflichtet. Der
Papst ist w ederum von den Bischtfen eingesetzt. Mt Jesus
Christus hat der Papst nichts zu tun, er ist weder von Chris-
tus eingesetzt (,lhr sollt euch nicht Rabbi nennen®, ,Nur ei-
ner ist euer Vater, euer Vater imH mel“), noch tut er den
WIllen Gottes oder von dessen Sohn Chri stus.

Dagegen sind die Klager und alle die, die den Wllen Cottes
tun, rechtmalli ge Nachkommen Jesu, weil Er es in Seinem Test a-
ment, dem Neuen Testanent, so festgelegt hat: ,Wer ist Min
Bruder, Meine Schwester, die den Wllen tun Meines Vaters im
Hi nmel “.

Die Klager sind die Boten CGottes auf Erden und streben auf
Er den das Hoheitsprinzip an:

Uo” immer Treu und Redlichkeit bis an dein kihles Gab
und wei che keinen Fingerbreit von Gottes Wgen ab.



Deshal b kl agen si e di e Abkehr des Katholizisnus von der Lehre
des Jesus, des Christus, an und vor allemden M ssbrauch Sei-
nes Nanens.

Fur Urchristen oder wahre Christen gilt das Prinzip ,verbinde
und sei“. Fur die katholische Kirche gilt ,trenne, binde,
herrsche*.

Die Klager sind die Vorstande der @ aubensgenei nschaft Das
Uni verselle Leben Aller Kulturen Weltweit und sprechen damt
far MIlionen von Uchristen in aller Welt. Sie vertreten
ei ne anerkannte Reli gi onsgenei nschaft und sind damt den Vor-
st danden der katholischen Institution gleichgestellt. Alerdings
gibt es in Bezug auf Jesus Christus einen Unterschied: De Kl é&-
ger und alle, die den Wllen CGottes tun, sind die rechtnéli gen
Vertreter Jesu, weil sie die Lehre Gottes und di e Seines Soh-
nes Christus nicht Uber Jahrtausende mt FiRen getreten ha-
ben. Al's rechtnallsi ge Nachfol ger Jesu sind sie dazu berufen
Sei nen Namen vor M ssbrauch und Ver héhnung durch den Katholi -
zi smus zu schit zen.

Jeder der Kléager ist auch unmttel bar sel bst betroffen, weil
er gegen seinen WIllen von einer Institution nicht nur |e-
bensl ang, sondern ewi g vereinnahnt w rd aufgrund einer ohne
seinen Wllen erfolgten Taufe, fiur die sich die Kirche aus-
dricklich auf Jesus Christus beruft. Dies steht im krassen
W der spruch zu der Lehre Jesu und stellt einen dreisten M ss-
brauch des Nanmens dessen dar, fir dessen Rehabilitation die
Kl &ger in dieser Inkarnation angetreten sind: Jesus Christus.

Di e Schande, gegen seinen Wllen in dem Regi ster und Macht be-
reich einer Institution vom Charakter der katholischen Kirche
gefangen zu sein, lassen die Kl ager und alle, die den WIlen
Gottes tun, nicht auf sich sitzen, insbesondere aber nicht
auf Jesus, dem Christus, dessen Nane auch hierfir m ssbraucht
W rd.



Naheres zur Zwangst auf e:

Die Beklagte erwirbt ihre Mtglieder durch einen Zwangsakt,
nam ich durch die Taufe w Il enloser Sauglinge, wie im Can. 96
des Codex des Kanoni schen Rechts (C. I.C.) festgelegt:

"Durch die Taufe wird der Mensch der Kirche Christi einge-
gliedert..." D e Taufe erfolgt in aller Regel im Saug-
lingsalter. Katholische Eltern | eben in dem d auben, dass
das neugeborene Kind mt dem Makel der Erbsinde bel astet
ist, von demes nur durch die Taufe befreit werden kdnne.

Wrtlich heil3t es hierzu im heute gultigen Katechisnus der
Kat hol i schen Kirche:

"Da die Kinder mt einer gefallenen und durch di e Erbsinde
befl eckten Menschennatur zur Welt kommen, bedirfen auch
sie der Wedergeburt in der Taufe, um von der Macht der
Finsternis befreit und in das Reich der Freiheit der Kin-
der Gottes versetzt zu werden, zu der alle Menschen beru-
fen sind... Die Kirche und die Eltern wirden dem Kind die
unschat zbare Gnade vorenthalten, Kind Gottes zu werden,
wenn sie ihm nicht schon bald nach der Geburt die Taufe
gewdhren." ( Katechisnus, Tz 1250)

Und i m Codex des Kanoni schen Rechts hei &t es in Can. 867 - 8§ 1:

"Die Eltern sind verpflichtet, dafir zu sorgen, dass ihre
Ki nder innerhalb der ersten Wchen getauft werden; ndg-
lichst bald nach der CGeburt, ja sogar schon vorher, haben
sie sich an den Pfarrer zu wenden, um fir ihr Kind das
Sakranent zu erbitten und um entsprechend darauf vorbe-
reitet zu werden."

Falls das Kind in Todesgefahr ist, hat die Taufe sogar gegen
den Wllen der Eltern zu erfolgen. Can.868, § 2 C. 1.C |eqgt
hi erzu fest:

"I'n Todesgefahr wird ein Kind katholischer, ja sogar auch
nicht katholischer Eltern auch gegen den WIllen der El-
tern erl aubt getauft."



Die neisten katholischen Eltern beugen sich dieser Aussage
und | assen ihre Kinder noglichst frah, neist wenige Wochen
nach der Geburt, taufen. Nach herrschender Meinung reicht
hierfur ihr Erziehungsrecht aus, obwohl die Taufe nach katho-
lischer Lehre den Taufling in unaufl 6slicher Wise bindet.
Der Kat hol i sche Kat echi snus sagt hierzu fol gendes:

"Zu einem G ied der Kirche geworden, gehort der CGetaufte
ni cht nmehr sich sel bst, sondern dem der fir uns gestor-
ben und auferstanden ist. Darum soll er sich in der Ce-
nei nschaft der Kirche den anderen unterordnen, ihnen
di enen, und den Vorstehern der Kirche gehorchen, sich
i hnen unterordnen, sie anerkennen und hochachten." (Ka-
techi snus, Tz 1269)

Di e Eingliederung des Tauflings in die katholische Kirche ist
unwi derruflich ( vgl. hierzu auch von Canpenhausen, Hdb. d.-
St aat ski rchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl.,
Berlin 1994, S. 759 f), weshalb sich die Kirche auch weigert,
Ausgetret ene aus dem Regi ster der CGetauften zu streichen

1. Die Legitimtion der Kl ager

1. Trotz der kirchlichen Verfolgungen aller wurchristlichen
Bewegungen, die sich unmttel bar auf Jesus von Nazareth be-
riefen und die kirchliche Verdrehung von dessen Lehre abl ehn-
ten, von den Markioniten uber die Katharer und Bogum | en bis
zu den Wal densern und Taufern, ist in unserer Zeit erneut
eine urchristliche Bewegung entstanden. Ilhre Lehre besteht
nicht aus Dognen, Zerenonien und Herarchien, wie sie die
Kirchen verkunden und praktizieren; ihr Herzstuck ist die
Bergpredigt. En daube, der =zur Unmsetzung der Bergpredigt
und der Zehn CGebote imAlltag fuhrt - nach den Prinzipien der
G eichheit, der Freiheit, der Einheit, der Bruderlichkeit und
daraus resultierend der Cerechtigkeit.



| nzw schen wurde das Urchristentum von heute zu einer welt-
wei t en Bewegung. Sie kennt keine festen Mtgliedschaften; |e-
diglich fir den Rechtsverkehr haben sich in den einzelnen
Landern Rechtstré&ger gebildet, die den Nanen der GCenei nschaft
tragen, Veranstaltungen organisieren und das Schrifttum ver-
breiten. Der Trager der gesanten d aubensgenei nschaft ist der
i n Deutschl and ansassige Verein ,Das Universelle Leben Aller
Kulturen Wltweit e.V.“. Die Klager zu 1), 3), 4), 5) und 6)
sind Mtglieder des Vorstands dieses Vereins und insofern im
besonderen MalRe Repréasentanten der Urchristen.

2. Im Nanen der Freiheit der Christen, die der freiheitlichen
Lehre des Jesus von Nazareth fol gen, wenden sich die Kl ager
gegen di e oben geschil derte zwangswei se Rekrutierung von Men-
schen als Mtglieder der rom sch-katholischen O ganisation.
Die Kl ager erleben gegenwartig, dass sich die Beklagte sogar
wei gert, die Ausgetretenen aus den Kirchenbichern zu strei-
chen. Die kirchliche Organisation krallt sich in den Seelen
ehemal i ger Mtglieder durch U kunden fest, was fur die Kl ager
ein weiterer Gund ist, die unchristliche Haltung der Bekl ag-
ten anzuprangern.

Di ese Verei nnahnmung erfolgt nicht nur durch den einnmaligen
Zwangsakt der Sauglingstaufe, sondern wrkt im Anschluss
hi eran das ganze Leben lang fort, denn ein Kirchenaustritt
kann nach Auffassung der Beklagten lediglich die &aul’ere Kir-
chenmtgliedschaft beenden (Art.2 Abs.3 BayKirchStG. D e Fahig-
keit zur Abgabe der Austrittserklarung richtet sich nach dem
Rei chsgesetz Uber die religi6se Kindererziehung v.15.7.1921
(R&BlI, S.939, 1263), das einem Kind nach Vol l endung des 14.
Lebensj ahrs di e Ent schei dung Uber sei ne Konfessi onszugehori g-
keit einraunt (8 5 Satz 1). In Bayern tritt aufgrund von
Art.137 Abs.1 BV anstelle des 14. Lebensjahrs das voll endete
18. Lebensj ahr.



Di e Wahr nehnmung der nunnehr bestehenden Austrittsnoglichkeit
wirde einen Kraftakt erfordern, der viele Jugendliche von
vor nherei n davon abhalt, diesen Schritt ernsthaft ins Auge zu
fassen: Viele Jahre uber wurde ihnen im Religionsunterricht
und in Ergadnzung dazu in besonderen Unterwei sungen zur Erst-
kommuni on und zur Firnmung ein d aube nahegebracht, der den
Kirchenaustritt als "Todsunde" ansieht.

Bereits die Vernachl dssigung der so genannten Sonntagspflicht
gilt als "schwere Sinde" (vgl. Katechisnus, Tz 2181).

Erst recht gilt dies fur die endgiultige Abwendung von der ka-
tholischen Kirche durch den Kirchenaustritt. In einer Erkla-
rung der Deutschen D 6zesanbi schofe hei 3t es hierzu:

"Wenn al so ein Katholik seinen Austritt aus der Kirche er-
klart - aus welchen Giunden auch imer -, so stellt dies
ei ne schwere Verfehlung gegentber der kirchlichen Genein-
schaft dar." ( Erklarung der Di 6zesanbi schofe vom Dezenber
1969 zit.nach von Canpenhausen, a.a.QO, S.761)

Die Erklarung der Bischofe, die von einer "schweren Verfeh-
lung" spricht, knupft an die Definition der Todsinde als
"schwerw egende"” Verfehlung an (vgl. Katechisnus, Tz 1857:
"Ei ne Todsunde ist jene Sinde, die eine schwerw egende WMate-
rie zum CGegenstand hat...")

Nach der Lehre der katholischen Kirche fuhrt dies zum "ew gen
Tod in der Holle", wie es der Katholische Katechisnus fir den
Fall ei ner schweren Sinde ausdricklich definiert.

Der Taufzwang und das Festhalten der zwangswei se erworbenen
Mtglieder durch Drohungen mt ew gen Hollenqualen w der-
spricht demfreiheitlichen Geist des Jesus, des Christus, der
sagte: ,(Zuerst) lehret und (dann) taufet.” D e Zwangstaufe



wi derspricht aulBerdem der Religionsfreiheit gem Art.4 GG
Art.9 EMRK, die die freie Religionswahl einschliel3t, die
durch den Mechani snmus der Sauglingstaufe und der spateren An-
drohung von Sundenstrafen im Fall des Austritts aullerst er-
schwert bzw. ausgeschlossen wird. Und schliel3lich w der-
spricht die mt der Zwangstaufe verbundene gei stige Vergewal -
tigung von Sauglingen der Menschenwirde i.S.v. Art.1 Abs.1
GG

Dass hi eran bislang kein Anstol3 genomren wird und di e Betrof -
fenen sich damt abspeisen |assen, dass fur den unmindi gen
Taufling ja dessen Eltern gehandelt hatten, ist lediglich
dar auf zurtckzufdhren, dass man sich an dieses mttelalterli-
che System und die furchtbare Drohbotschaft i m Rahnmen einer
| angen Tradition gewdhnt hat. In Wrklichkeit handelt es sich
um eine nmenschenrechtswidrige Tradition, gegen die freie
Chri sten aufstehen, ahnlich wie freie Blurger seinerzeit gegen
Skl avenhandel und di e Rassentrennung auf standen.

I1l. Kein kirchliches |Internum
1. Di e Nanensannmaf3ung

D e Bekl agte behauptet von sich, ,mt Christus eins* zu sein
(Kat echi snus der Katholischen Kirche, ziff.795), als Kirche
.der Leib Christi“ zu sein (Katechisnus, Zff.805). Das (oer-

haupt der Beklagten behauptet von sich, der ,Stellvertreter
Christi® zu sein (Katechisnus, Ziff.882).

| m Gbrigen ist es gerichtsbekannt, dass sich die Beklagte als
.,christlich* bezeichnet und auf Jesus von Nazareth beruft,
weshal b in der Offentlichkeit allgenmein von der ,christlichen
Kirche* die Rede ist.



2. Das Wrken nach auf3en

Al's solche wirkt die katholische Kirche auch auf die Offent-
lichkeit ein. Zum Sel bstverstandnis der katholischen Kirche
gehort ein ,Ofentlichkeitsauftrag*, ja sogar ein ,Wichter-
ant“, das sie zur Durchsetzung des ,christlichen @G aubens”
wahrnimt (vgl.z.G Schlaich, Der Ofentlichkeitsauftrag der
Kirchen, in: Handbuch des Staatskirchenrechts, Bd.2, 2.
Aufl., 1995, S. 131 ff, 157). Die Beklagte nimt ihren Ofent-
i chkeitsauftrag vor allem durch Denkschriften wahr.

In der neuen Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. 8. 1992
findet dieser Ofentlichkeitsauftrag in Art.38 sogar seine
ausdr tckl i che Anerkennung. Im dbrigen findet er Eingang in
Kirchenvertrage, z.B. im niedersachsischen Kirchenvertrag
(1955) wund in den Kirchenvertragen von Schlesw g-Hol stein
(1957), Hessen (1960) wund Rheinland-Pfalz (1962) (vgl.
Schlaich, a.a.0, S.131). D e Verfassung des Freistaats Sach-
sen (1992) spricht in Art.109 von der ,Bedeutung der Kir-
chen... fiur die Festigung der religiodsen und sittlichen
G undl agen des nenschlichen Lebens.

Soweit sich die katholische Kirche fur befugt halt, ,das of-
fentliche Leben vom Standpunkt der Religion zu begleiten und
zu bewerten“ (Jeand heur/Korioth, Gundzige des Staatskir-
chenrechts, 1999, Rdnr.64), handelt sie als Korperschaft of-
fentlichen Rechts hoheitlich nach aullen (vgl. Schlaich,
a.a.0, S.161). Soweit dieses Handeln die Rechte Dritter be-
rahrt, sind die staatlichen Gerichte zustandig (vgl. Korioth
in Maunz-Dirig, Rdnr.52 zu Art.140). Dies gilt sowohl fur
kirchliche AuRerungen uber Dritte, als auch fur die Inan-
spruchnahne staatlicher Leistungen durch die Kirche, durch
die Dritte benachteiligt werden.



V. De Verletzung der religi 6sen Entfaltungsfrei heit der Kl ager

I n sol chen Nachteil en kdnnen G undrecht sbeei ntrachti gungen im
Schut zbereich der religi6sen Entfaltungsfreiheit gem Art.4
GG |i egen.

1. Die Drittwirkung der G undrechte

In Rechtsprechung wund Literatur besteht Einigkeit, dass
Grundrechtseingriffe nicht nur final und durch Befehl und
Zwang, sondern auch faktisch mttel bar erfol gen kdénnen (vgl.
bspw. Crener, a.a.O, S 150, Pieroth/Schlink, Gundrechte,
22. Aufl., 2006, Rdnr.238 ff). Solche faktischen Eingriffe
koénnen nicht nur durch den Staat unmttel bar, beispielsweise
durch staatliche Warnungen vor bestimten Produkten oder
staatliche Subventionierung bestimter Tatigkeiten erfolgen,
sondern auch durch die von ihm beginstigten nattrlichen oder
juristischen Personen, die dadurch gegeniber M tkonkurrenten
Wet t bewer bsvorteile erlangen. Dass auch in diesem Bereich
grundrechtliche Positionen als Gundlage von Abwehrrechten
eine Rolle spielen kdnnen, ist inzw schen unstreitig. De
Grundrechte gelten im nichtstaatlichen Bereich (sei es zw -
schen ausschliel3lich privaten Akteuren oder zw schen Privaten
und offentlich-rechtlichen Korperschaften) in Form einer
,mttelbaren Drittw rkung® (Pieroth/Schlink, a.a.Q, Rdnr.
181; Crener, a.a.0Q, S.456 ff). Die Folge davon ist, dass es
zu ,nehrpoligen Beeintrachti gungskonstell ati onen® kommt (Cre-
mer, a.a. 0O, S.161; WlIlfgang Roth, Faktische Eingriffe in
Frei heit und Eigentum 1994, S.298 ff). Die G undrecht sabwehr
und das Recht, die Beeintréachtigungen auf ihre Rechtnaldi gkeit
Uberprifen zu lassen, richtet sich in solchen Fallen nicht
nur gegen den Staat, der die Beeintrachtigung erndglicht,
sondern auch gegen den privaten oder offentlich-rechtlichen
Beei ntréachtiger selbst. Je nachdem ob die Beeintréachtigung



privatrechtlich oder offentlich-rechtlich erfolgt, findet der
Grundrechtschutz dann vor den Zivilgerichten oder vor den
Verwal tungsgerichten statt. In jedem Fall geht es um die
Uber pruf ung von faktischen Gundrechtseingriffen von nicht-
staatlicher Seite.

Dabei wird die Bedeutung der mttel baren Drittw rkung vor al -
| em darin gesehen, ,dass sie auch unter den Bedi ngungen der
noder nen hochkonpl exen Industriegesellschaft Freiheit und
A eichheit wahren hilft. D ese setzen namich ... einen Zu-
stand faktischer Symmetrie voraus, in dem jeder Birger die
gl ei chen Chancen der Verfol gung und Durchsetzung seiner |In-
teressen hat. Diese faktische Symmetrie ist heute nicht nur
durch die Macht des Staates, sondern auch durch die Ausibung
privater, wrtschaftlicher und sozialer Mcht oft beseitigt
oder geféahrdet.” (Pieroth/Schlink, a.a.O , Rdnr.183)

2. Die freiheitsgefahrdende Ubernmacht der Kirchen

Ei ne sol che Gefahrdung liegt imVerhaltnis zw schen den G ol3-
ki rchen und neuen religi 6sen Bewegungen darin, dass den Kir-
chen zu Lasten anderer Religionsgenei nschaften und deren An-
hangern vielfaltige Privilegien eingeraum und hohe Subven-
ti onen gewdhrt werden. Eine eindrucksvolle Ubersicht dieser
Privilegien und Forderungsmallinahnmen findet sich bei Czernak,
Rel i gi ons- und Wl t anschauungsrecht, 2007, S.23 f.:

- ,Der Staat unterhdlt zahlreiche christliche theol ogi sche
Fakul taten als Ausbildungsstatten nicht nur fir Religi-
onsl ehrer, sondern auch fur Priester. Er finanziert sie
mt Steuergeldern aller Blrger und stattet sie Uppig aus
(8 17 1 4) ... Hauptsachlich in Bayern sollen die so ge-
nannt en Konkor dat sl ehrstihl e (urspringlich) der christli-
chen Beei nflussung der Studenten an den Erzi ehungsw ssen-
schaftlichen Fakultaten dienen, obwohl die Vol ksschul en
laut BVerfG (1975) trotz ihrer irrefihrenden Bezei chnung
, Christliche Geneinschaftsschulen’ gerade nicht gl auben-



schristlich, sondern allenfalls mt Kkulturchristlichem
Akzent gepragt sein diarfen (8 17 1 5).°

... Der Staat finanziert die gesante MIitarseel sorge
sow e Gefangnis- und Polizeiseelsorge. Die MIlitarseel -
sorge (8 17 1l 1, 2) wird noch erganzt durch den Lebens-
kundl i chen Unterricht (8 17 Il 2 d), der von MIitarpfar-
rern auf der Basis christlichen @ aubens von Staats wegen
erteilt wird. "

... Manche Bundesl ander, insbesondere Bayern, betreiben
eine dezidiert christliche Schulpolitik (8 13 111, V).
Sogar des Kreuzsynbols, Inbegriff des christlichen @ au-
bens, bedienen sich Staat und Konmunen, um nicht nur
Schul en und Krankenzinmer wund sonmt Bereiche gesell-
schaftlich-o6ffentlicher Bedeutung, sondern sogar um Ce-
richtssale und Ratsséle, ja sogar ein Parlanent - Ote
der ausschlielllich sakularen offentlichen Gewalt - dam't
auszustatten (8 10 V 3).°

,Der Staat besoldet mt Steuergeldern auch Andersgl aubi -
ger und Konfessionsfreier Bischdofe, Donmherren und andere
Ceistliche (8 15 Il 1 b). Er fordert grofizigig Kirchen-
tage und sel bst Priestersem nare auch bei knappen of f ent -
lichen Kassen mit allgeneinen Steuermtteln.* (Rdnr.47)

Das praktische Ausnmald staatlicher Kirchensubventionen ist
in seiner Dinension weithin unbekannt ... Sie sind als
Teil der Kirchenfinanzierung unter Ei nbeziehung indirek-
ter geldwerter Subventionen (Ei nnahneverzichte des Staa-
tes) sogar bedeutsaner als die Ertrage der Kirchensteuer.
Die Fordermttel fdr kirchliche Sozialeinrichtungen sind
i m fol genden nicht bertcksichtigt. Zur G o6Renordnung: Es
geht etwa (Zahl enangaben aus 1999-2001) um di e Finanzie-
rung des Religionsunterrichts (1,342 Md. €), der staat-
i ch-theol ogi schen Fakultaten wund anderer Kkirchlicher
Ausbi | dungsstatten (600 MII. €, N edrigstschéatzung), der
MIlitéarseel sorge (27 MII. €), der Polizei- und Gefang-
ni sseel sorge, um di e Besol dung von Bi schofen und anderen
CGeistlichen, um Kirchentage, Kirchenbaul asten, Bauzu-
schisse aller Art (bis zum Priestersem nar), Gebuhrenver-
gunsti gungen, Leistungen der Denkmal pfl ege, Erwachsenen-
bil dung (insb. Akadem en), Jugendarbeit, Rundfunk (kos-
tenl ose Ausstrahlung von ,Drittsendungen’), Gerichtliche
BulRgel der, ABM MalBnahmen, Ausl andsarbeit (Kultur, Ent-
wi ckl ungshilfe, M ssion). Zusammenfassend komm Frerk far
das Jahr 2000 auf direkte Staatszuwendungen von 8,3 Md.



€ und auf staatliche Ei nnahneverzichte von 10 Md. €.
H erzu gehdoren auch Steuerverzichte infolge der vollen
Abset zbarkeit der Kirchensteuer von der Ei nkonmenssteuer
in Hohe von nicht weniger als jahrlich 2,6 Md. € bzw
3,75 Md. € in 2004. Diese Betradge komen allerdings
nicht den Kirchen zugute, sondern den Kirchensteuerzah-
| ern, die dabei von allen anderen Steuerpflichtigen sub-
ventioniert werden.*

,Der Staat ist ungeachtet seiner immer noch nicht einge-
| 6sten Verpflichtung zur Abl 6sung aller 1919 bestehenden
hi stori schen Staatsleistungen einschliel8lich der neuen
Bundesl ander vertragsrechtlich eine Fulle unbefristeter
fi nanztrachtiger Verpflichtungen neu eingegangen (8 15
1 3 e).”

,vViele religidse Mnderheiten werden im Wderspruch zu
wi ssenschaftlichen Ergebni ssen pauschal als , Sekten’
diffam ert, durch staatliche Organe angeprangert und be-
nachteiligt. Selbst der dengegenuber etwas ernichternde
Endberi cht der einschl agi gen Enquét e- Konm ssi on des Bun-
destags (1998) hat kirchlichen Sonderbewegungen w e dem
Qous Dei, dessen totalitarer Charakter und grofRer Ein-
fluss bestens erforscht ist, Kkeine Aufnmerksankeit ge-
schenkt.* (Rdnr.51) ,...“ ,Seit den 1970-iger Jahren
standen die so genannten Sekten, w e nan kleinere oder
vor allem frendartige Religionsgeneinschaften gern ab-
schatzig zu nennen pflegte, imMttel punkt des offentli-
chen Interesses. Man sprach gern (und oft unzutreffend)
von ,Jugendreligionen’” oder ,Jugendsekten’, auch von
Neuen religidsen Bewegungen. 1In Berichten und Filnen
wurde, auch anhand erfundener Geschichten, erfolgreich
der pauschal e Eindruck erweckt, eine grofle Zahl dieser
G uppi erungen arbeite mt nenschenverachtenden Mt hoden
des Psychoterrors, msshandele Kinder systematisch zum
Zweck der Indoktrination, hindere Austrittswillige durch
Dr ohungen am Austritt, betreibe wirtschaftliche oder se-
xuel | e Ausbeutung und anderes nehr, so dass die Cesell-
schaft bedroht sei. Bereits die ungepriufte und unberech-
ti gte Behauptung, jemand gehOre einer , Sekte’ an, konnte
zu dessen Existenzvernichtung fuhren, und staatliche O -
gane und kirchliche , Sektenbeauftragte’ schirten die of-
fentliche Meinung durch offentliche Warnungen... D e
Sekt enbeauftragten der groflen Kirchen, vornehmich der
evangel i schen, nahnen ihre einflussreiche Tatigkeit zu
dem Zei tpunkt auf, als die Kirchenaustrittszahlen in die



Hohe schnellten und die Kirchen gerade wegen ihrer eige-
nen inneren Erosion die , Sekten’ als Konkurrenz enpfan-
den. Es gelang ihnen, durch intensive Offentlichkeitsar-
beit den Medien, der Politik, den Bildungseinrichtungen
und auch den Cerichten ihre Problensicht zu vermtteln.*
(Rdnr. 206)

All dies fuhrt bei religi6sen Mnderheiten, also auch bei den
Freien Christen fur den Christus der Bergpredigt aller Kul-
turen weltweit und i hren Anhangern, also den Kl agern, zur Be-
eintrachtigung ihrer religidsen Entfaltungsfreiheit 1i.S v.
Art. 4 GG Dass sie gegenuber der katholischen Kirche und de-
ren Mtgliedern schwer benachteiligt sind, ist angesichts der
oben beschri ebenen staatlichen Forderung offensichtlich. Auch
impluralistisch angel egten Staat des G undgesetzes wurde die
kat hol i sche Kirche zu einem Machtfaktor in Politik und GCe-
sell schaft und zum Mei nungsf dhrer hinsichtlich der Behandl ung
religi dser M nderheiten, die durch einen jahrelangen Fel dzug
ki rchlicher Sektenbeauftragter inzw schen pauschal als , Sek-
ten“ abqualifiziert werden. VWahrend der Staat die kirchliche
Prunk- und Machtentfaltung in o6ffentlichen Veranstaltungen,
we z.B. Kirchentagen, mt Steuergeldern fordert, haben die
Anhéanger einer religidosen Mnderheit Schw erigkeiten, auch
nur einen kleinen Infostand genehm gt zu bekommen. Whrend
der Staat der katholischen Kirche grenzenl ose Steuerprivile-
gien gewdhrt, missen sich religidse Mnderheiten mt Hlfe
von Spenden finanziell uber Wasser halten und haben Schw e-
rigkeiten, dass ihre religidsen Bestrebungen uberhaupt als
genei nnit zi g aner kannt wer den.

3. Witere Griunde fiur die Kl agebefugnis der Kl ager

(b die Beeintrachtigungen der religi6sen Entfaltungsfreiheit
rechtmaBig oder rechtswdrig sind, also nicht nur G und-
recht sbeei ntrachti gungen, sonder n G undr echt sver| et zungen
sind, hangt — wie bei jeder Gundrechtsbeeintrachtigung - von



i hrer Legitimation ab. Wenn der katholischen Kirche zu Lasten
anderer Religionsgenei nschaften und deren Anhangern Privile-
gi en eingeréaunt oder Subventionen gewdhrt werden, weil sie
als christlich gilt, es aber in Wrklichkeit nicht ist, dann
fehlt es an dieser Legitimtion. Die staatliche Verleihung
kirchlicher Privilegien und die damt einhergehende Ungl ei ch-
behandl ung zu Lasten anderer Reli gi onsgeneinschaften erfol gt
dann ohne den urspringlich malRgeblichen sachlichen Gund und
ist damt ein Verstoll? gegen den Gundsatz der @ eichbehand-
lung gem Art.3 GG Die Rechtswidrigkeit ist jedoch nicht nur
dem St aat zuzurechnen, sondern auch der Kirche, wenn sie sich
den Zugang zu diesen Privilegien durch unwahre Angaben er-
schl ei cht, indem sie ausdriicklich behauptet oder stillschwei -
gend den Eindruck vermttelt, sie sei christlich, obwohl sie
es in Wrklichkeit nicht ist.

Es ist ahnlich wi e bei einem beliehenen Unternehmer, der als
Bel i enener die Gundrechte Dritter verletzt, oder bei einem
Unt ernehnmer, der eine staatliche Forderung erfahrt und bei
der Nutzung dieser FoOorderung die gewerblichen Mglichkeiten
von Mtbewerbern beeintrachtigt. Diese Verletzung findet
nicht erst durch die konkrete MRnahne des Beliehenen oder
Cef Orderten statt, sondern bereits durch den Bel ei hungs- bzw.
Forderungsakt (Crener, Freiheitsgrundrechte, 2003, S. 164
u.166). Erschleicht sich der Beliehene bzw. Gefoérderte die
Bel ei hung bzw. FoOrderung, ist nicht nur der Bel ei hungs- bzw.
For derungsakt rechtsw drig, sondern auch das hoheitliche Han-
del n des Beliehenen bzw. die privatrechtliche Nutzung des Ge-
forderten gegentber Dritten rechtswdrig, weil eine der Vor-
ausset zungen, die sein hoheitliches bzw privatrechtliches
Handel n ernbglichen, nicht vorliegt. Das Abwehrrecht des
Drittbetroffenen richtet sich dann nicht nur gegen den belei-
henden bzw. fo6rdernden Staat, sondern auch gegen den Beli ehe-
nen bzw. Gefoérderten unm ttel bar.



Und wenn die konkrete Gefahr besteht, dass solche grund-
recht sgef &hrdenden Bel ei hungen bzw. Forderungen imer w eder
erteilt bzw. erschlichen werden, dann erdffnet dies gem Art.
19 Abs.4 GG i.V.m 8§ 40 WO die Mglichkeit, vorbeugenden
Recht sschutz i m Wege einer Unterlassungskl age geltend zu na-
chen (vgl. Kopp/ Schenke, WGO, 13.Aufl., Vorbem, § 40,
Rdnr. 34).

4. Der Etikettenschw ndel fuhrt zur Rechtsverletzung

4.1 Mt dem Nanmen ,christlich® verschafft sich die katholi-
sche Kirche nicht nur die Mglichkeit, ,christliche* Wteile
Uber GCesellschaft und Politik, Utber Andersgl aubi ge oder Atheis-
ten abzugeben, sondern auch die Mglichkeit, das entgegenzuneh-
men, was Staat und Gesellschaft im so genannten christlichen
Abendl and nur der Kirche zubilligt: besonders hohe staatliche
Subventi onen, besondere gesellschaftliche Reputation, beson-
dere institutionalisierte Mtw rkungsrechte im staatlich-of-
fentlichen Bereich wie z.B. offentlich-rechtliche Rundfunkan-
stalten, Ethikbeiréaten, bei Anh6rungen zu Cesetzen, Staats-
enpf angen und &hnlichem nehr. Fur all das ist das Beiwort
.christlich® und die Berufung auf Jesus von Nazareth die Le-
gitimationsgrundlage. Die Kirche agiert als Représentantin
,des Christentuns”, das im so genannten christlichen Abend-
| and i mer noch als besonders foérderungswirdig gilt. Ware die
Bekl agt e keine ,christliche* Religionsgeneinschaft, wirde sie
ni cht anndhernd die gegenwartige staatliche Forderung durch
finanziell e Zuwendungen, Steuerbefreiung, politische und ge-
sellschaftliche Privilegien erfahren. D e Annahne, es handl e
sich um eine ,christliche Kirche* ist eine selbstverstandli-
che Voraussetzung daf ir, dass die Beklagte die politische und
gesel I schaftliche Forderung erfuhr und erfahrt, die ihr die



gegenwadrtige religi 6se und wel tanschaul i che Vormachtstell ung
i n Deutschland verschafft.

4.2 We am Begi nn der Kl agebegrindung dargel egt wurde, nennt
sich die katholische Kirche jedoch zu Unrecht ,christlich”
und beruft sich zu Unrecht auf Jesus von Nazareth.

Was ,christlich® ist und ob sich jemand auf Jesus von Naza-
reth berufen kann, ist eine Aussage, die sowhl tatséchliche
al s auch wertende Elenente enthalt. Anknupfungspunkt ist die
Lehre des Jesus von Nazareth

Es gi bt sicherlich Verhaltenswei sen und Lehren von Reli gi ons-
genei nschaften, bei denen man daridber streiten kann, ob sie
der Lehre des Nazareners noch entsprechen oder nicht. In sol-
chen Fallen wirde es sich um Wertungen innerhalb eines ver-
tretbaren Beurteilungsspielrauns handeln. Zur Tatsachenbe-
hauptung wird eine Wertung jedoch jedenfalls dann, wenn sie
,aullerhalb eines vertretbaren Beurteilungsspielrauns® |iegt
(vgl. Wenzel, Das Recht der W rt- und Bil dberichterstattung,
5. Aufl ., Kap.4, Rdnr.78).

Das ist hier der Fall: Die oben geschilderte Verhaltensweise
und Lehre der Beklagten hat mt der Lehre des Nazareners of -
fensichtlich nichts nmehr zu tun, sondern steht in dianmetral em
Cegensatz zu ihr. Deshalb ist die Behauptung der Kirche, sie
sei ,christlich® und wirde sich zu Recht auf Jesus von Naza-
reth berufen, eine unwahre Tatsachenbehaupt ung.

Da sie diese Tatsachenbehauptung entweder ausdricklich oder
still schwei gend permanent aufstellt und sich dadurch die oben
geschilderten staatlichen Vorteile erschleicht, durch die reli-
gi 6se Konkurrenten, insbesondere auch die Kl ager, nassive



Nachteil e erl ei den, kdnnen di ese Unterlassung di eser unwahren
Behaupt ung verl angen.

V. D e Verletzung der Persoénlichkeitsrechte des Jesus von Nazareth

1. Der Schutz des Lebensbil des

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wrkt der
Schut z des Al |l genei nen Personlichkeitsrechts Uber den Tod ei -
nes Menschen hinaus, denn die schutzwirdi gen Werte der Per-
sonlichkeit Uberdauern die Rechtsfdahigkeit 1ihres Subjekts,
die mt dem Tod erl 6sche. Dies gelte insbesondere bei Beach-
tung der Wertordnung des G undgesetzes, dessen "Schutz der
Menschenwirde keine zeitliche Begrenzung auf das Leben des
Menschen erkennen |asst" (vgl. im einzelnen BGH 50,136 ff,
sow e BGHZ 107, 391; ferner Palandt, Rdnr.179 a).

Nach di eser Rechtsprechung gehdrt zum Al | genei nen Persodnlich-
keitsschutz auch der Schutz des Lebensbildes, so dass gegen
grobe Entstellungen dieses Bildes Unterlassungsanspriche auch
post nortal gegeben sind.

Di e WAhrnehnung di eses Personlichkeitsschutzes konmmt zwar in
erster Linie den von Verstorbenen zu Lebzeiten Berufenen zu.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgeri chtshofs komren dar tber
hi naus auch "di e nahen Angeho¢rigen des Verstorbenen in Be-
tracht, die durch die Verunglinpfung ei nes verstorbenen Fam -
lienmtglieds oftmals selbst in Mtleidenschaft gezogen wer-
den" (vgl. BGHZ 50,140, wo der BGH den Kreis der Wahrneh-
mungsber echti gten ausdritcklich offen |iell.)

Auch eine Befristung fiar die Celtendmachung des Persoénlich-
keitsrechts Verstorbener ist nicht gegeben. Entscheidend ist,
"dass der WAhrnehnungsberechtigte ein ausreichendes Rechts-



schut zbedurfnis dartun kann", das "in dem MaRe schw ndet, in
dem die Erinnerung an den Verstorbenen verblasst". (a.a.Q,
S. 140)

2. Im Falle von Jesus von Nazareth ergi bt sich hieraus fol-
gendes:

2.1 Eine Befristung in dem vom BGH unschriebenen Sinn ist bis
heute nicht eingetreten: Jesus Christus gilt als der Begrin-
der des Christentuns, als der Nanmensgeber des "christlichen
Abendl| ands” und aller, die sich christlich nennen, also ins-
besondere der Kirchen und eines Teils der Parteien. Man kann
al so sicherlich nicht davon sprechen, dass in seinem Fal
"di e Erinnerung an den Verstorbenen verblasst” sei. Somt be-
steht der Schutz seines Lebensbildes fort.

2.2Die Celtendmachung di eses Schutzes scheitert auch nicht
daran, dass kein "naher Angehoriger” im herkdémrichen Sinne,
also ein leiblicher Verwandter, ausfindig zu machen ist. D e
Rati o der Angehdori genei genschaft, auf die der Bundesgerichts-
hof abstellt, besteht darin, bei Ermttlung der "Whrneh-
mungsber echti gung” an di e Nahe der zu schit zenden Perséonlich-
keit und das Ei geninteresse des den Schutz geltend Machenden
anzuknupfen. Dieses Interesse liegt nornalerweise bei den
| ei bli chen Verwandten. Es ist aber auch bei Menschen anzuneh-
men, die sich die zu schitzende Personlichkeit als Vorbild
i hrer gesamten Lebensfihrung gewdhlt haben. Bei der Geltend-
machung des Personlichkeitsschutzes von Jesus aus Nazareth
liegt dies sogar besonders nahe, da er die geistige Verbun-
denheit bekanntlich fur weit wi chtiger hielt, als verwandt-
schaftliche Bi ndungen. Erinnert sei erneut an seine Reaktion,
als ihn seine Mutter und seine Briuder suchten: "Wer ist neine
Mutter und neine Bruder? Und er sah rings um sich auf die,
die umihn i mKrei se sallen, und sprach: 'Siehe, das ist neine



Mutter und neine Briuder! Wr CGottes WIllen tut, der ist nein
Bruder und neine Schwester und neine Mutter.'" (M.3,31 ff)

2.3 Diese geistige Verwandtschaft als Voraussetzung fur die
Cel tendmachung des postnortalen Personlichkeitsrechts Jesu
gewdhrl ei stet auch, dass diese Klagebefugnis nicht jedermann
im Sinne einer Popularklage zuwachst, der sich einfach auf
Jesus von Nazareth beruft. Entscheidend ist, dass es sich um
j emanden handelt, der nachwei sbar an eine Lehre glaubt, die
der Lehre des Nazareners entspricht, und der nachwei sbar be-
strebt ist, diese Lehre imAlltag unrzuset zen.

2.4 Dies trifft auf die Klager zu.

Sie folgen dem ,d aubens- und Lebensbekenntnis der Urchristen
im Universellen Leben*, das gem § 2 Abs.2 Bestandteil der
Sat zung des Tragervereins der d aubensgenei nschaft ist (Anla-
ge 2). Es knupft an alle wesentlichen Punkte der Lehre Jesu
an, we sie oben stichwortartig w edergegeben ist und
schlief3t all das aus, was die Golkirchen im Lauf von Jahr-
tausenden bzw. Jahrhunderten an Dognen und Ritualen entw -
ckelt haben, die im Cegensatz zur Lehre Jesu stehen. Diese
Uberei nstimmung ist durch einen Textvergleich zw schen den
W chtigsten Lehrséatzen des Jesus von Nazareth und dem Text
des urchristlichen d aubensbekenntni sses einer richterlichen
Nachpr Gf ung zugangl i ch.

Di e Kl &ger gl auben nicht nur an die Lehren der Urchristen im
Uni versel l en Leben, sondern haben es sich seit vielen Jahren
zur Auf gabe gemacht, danach zu | eben und bei der Verbreitung
di eser Lehren mtzuhel fen.



Die Kl &ger und alle, die den Wllen Gottes tun, sind deshalb
legitimert, das postnortale Personlichkeitsrecht des Jesus
von Nazareth, der ihr Vorbild ist, geltend zu machen

In diesem Sinne wehren sie sich gegen die nmassive Verfal-
schung der Lehren und des Lebensbildes des groflen Mensch-
hei tsl ehrers Jesus von Nazareth. D e Beklagte hat Seine gott-
liche Lehre in das absolute Gegenteil verkehrt. Vor allemdie
Bergpredi gt wurde verfal scht bzw. so relativiert, dass sie im
Alltag der Menschen keine entscheidende Rolle nehr spielt,
sondern als nicht realisierbare Uopie gilt. Damt wirde die
zentral e Botschaft des Christentuns verfal scht. Die Coldene
Regel ,Was du nicht wllst, dass man dir tu, das fug auch
kei nem anderen zu.“ wurde praktisch abgeschafft, zugunsten
eines Krieges aller gegen alle, der zu einer Zvilisation
fahrte, die heute am Abgrund steht und an einem Gott verzwei -
felt, den die Kirche als strafenden Cott beschrieb. Aus der
Frohbot schaft des Jesus von Nazareth wurde ei ne Drohbotschaft
sat ani scher Herkunft.

We krass der Etikettenschw ndel ist, den die Beklagte mt der
Lehre des Jesus von Nazareth betrei bt, nbgen eini ge anal oge Bei -
spi el e verdeutlichen: We ware es,

- wenn man dem Dal ai Lama nachsagen wirde, er habe zum be-
waf f neten Wderstand gegen alle aufgerufen, die nicht
sei nen G auben teilen?

- wenn man Uber Nelson Mandel a behaupten wirde, er habe
die schwarze Bevoél kerung seines Landes dazu aufgefor-
dert, alle WeiRen unezubringen — mt dem Ruf ,Gott wll
es!“?

- wenn man dber Martin Luther King behaupten wirde, er
habe dazu aufgerufen, alle weiBen Anerikaner zu verskl a-
ven, die sich nicht seinem WIllen unterordnen, indem sie
sich und ihre Kinder von Voodoo-Priestern zwangstaufen
| assen?



- wenn man WIly Brandt nachsagen wirde, er habe erklart,
die Versdhnung mit anderen Landern sei ein schwerw egen-
der Fehler?

Wenn nman der katholischen Kirche erlauben wirde, sich
.,christlich® zu nennen bzw. sich auf ,Jesus Christus“ zu be-
rufen, und damt ihre Taten in der Geschichte al so ausbl enden
wirde, ware das nicht ahnlich, wie wenn man bei dem Nanen
Adol f Hitler nur an Aut obahnen denken, seine Verbrechen aber
verdrangen wirde? Dabei sind die Verbrechen der Kirche in der
Geschichte sogar noch schlimer als die von Hitler, Franco
und Mussolini zusammen - verbrecherischen D ktatoren, denen
die Kirche, wie in der Geschichte so oft, die Steigblgel ge-
halten hat. Und nach dem M| 1ionengenetzel des Krieges wurden
sogar noch viele NS-Verbrecher mt Hilfe des Vatikans mt ei-
ner neuen ldentitat ausgestattet, in frende Lander gebracht
und somt der Rechtsverfolgung durch ordentliche Gerichte
entzogen. Wahre Christen bereiten dem Christus Cottes die
Wege und ni cht verbrecheri schen Faschi sten

Das sind nur einige Beispiele und Anal ogi en, um das Ausmal}
des Etikettenschwi ndels mt der Bezeichnung ,christlich* zu
verdeutlichen, des skandal 6sen Schw ndels, der mt der Lehre
des Jesus von Nazareth bis zum heutigen Tag betrieben wrd.
Das alles ist Tauschung der Menschen durch gezielte Desinfor-
mation. Das ist der satanische ,Trick* des CGegenspielers Got-
tes.

Beim Dal ai Lama, bei Nelson Mandela, bei Mrtin Luther King
und bei WIly Brandt wirden nassive Entstellungen ihres Le-
bens- und Personlichkeitsbil des all genei ne Enp6rung ausl dsen.
Bei Jesus, dem Christus, |asst die Cesellschaft es gleichgul -
tig zu. Warunf



Die Klager, Reprasentanten der Urchristen von heute, wollen
es nicht |&anger zulassen und verlangen deshalb Unterlassung
i mSinne der vorliegenden Kl age.

Dr. Sailer Dr. Het zel
Recht sanwal t Recht sanwal t



	
K L A G E

in Sachen
	Dokumentation
	Der Vatikan – der größte Kriegstreiber
	Intoleranz statt Nächstenliebe
	Der Reichtum der Kirche ist Blutgeld
	Papst und Kirche – Verkünder des Bösen
	Die Schuldkomplex-Produktion der sexualfeindlichen Kirche
	Kinder und Jugendliche werden zu Sklaven pädophiler Priester
	Der falsche „Heilige Vater“ in Rom
	Jesus wollte keine Priesterkaste
	Die frauen- und kinderfeindliche Kirche
	Der Verrat an den Tieren
	Schluss mit dem kirchlichen Etikettenschwindel!

